
Christoph Bergner

Herausforderungen und Perspektiven
zukünftiger Aussiedler- und Minderheitenpolitik

1. Zum Konzept und Anliegen der Aussiedler- und Minderheitenpolitik

„Wir bekennen uns auch weiterhin zu der Verantwortung sowohl für diejeni-
gen Menschen, die als Deutsche in Ost- und Südosteuropa sowie in der So-
wjetunion unter den Folgen des Zweiten Weltkrieges gelitten haben und in
ihrer jetzigen Heimat bleiben wollen, als auch für jene, die nach Deutschland
aussiedeln. Dies gilt insbesondere für die Deutschen in den Nachfolgestaaten
der Sowjetunion, bei denen das Kriegsfolgenschicksal am längsten nachwirkt.
[….] Angehörigen der deutschen Minderheit in den Herkunftsgebieten der
Aussiedler soll über die Gewährung von Hilfen aus Deutschland […] eine
bessere Lebens- und Zukunftsperspektive ermöglicht werden.“1

Dieses Zitat aus der Koalitionsvereinbarung der Bundesregierung vom 11. No-
vember 2005 verdeutlicht die aktuelle Bedeutung des Anliegens der Aussiedlerpoli-
tik. Die Formulierungen belegen, dass dieses Anliegen auch 20 Jahre nach Berufung
des ersten Aussiedlerbeauftragten der Bundesregierung noch als Teil der Bemühun-
gen des deutschen Staates um Kriegsfolgenbewältigungen gesehen werden muss.
Solidarität mit den Deutschen in Mittelosteuropa und in den Staaten der ehemaligen
Sowjetunion bleibt eingebettet in grundsätzliche politisch-moralische Verpflichtun-
gen des deutschen Staates.

Die nationale Verantwortung, die die Bundesrepublik Deutschland nach dem Ver-
brechen des Nationalsozialismus und den Katastrophen des Zweiten Weltkrieges zu
übernehmen hatte, umfasste stets zwei Aspekte:

Zum einen ging es nach dem Zusammenbruch des „Dritten Reiches“ vorrangig
um Versöhnung und Wiedergutmachung gegenüber den Opfern des nationalsozia-
listischen Rassenwahns und der Hitlerschen Aggressionskriege.

Neben diesen Versöhnungs- und Ausgleichsbemühungen stand zum anderen un-
abweislich auch die Herausforderung zur Solidarität und zum Lastenausgleich unter
den Deutschen, die von den Kriegsfolgen unterschiedlich hart betroffen waren. Die
Deutschen in Mittelosteuropa und in der Sowjetunion hatten meist ein besonders
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schweres Kriegsfolgenschicksal zu tragen. Sie büßten mit Flucht und Vertreibung,
Enteignung, Deportation, Zwangsarbeit, aber teilweise auch mit jahrzehntelanger
Unterdrückung ihrer nationalen Identität für die verbrecherische Politik des natio-
nalsozialistischen Deutschlands.

Aufarbeitung der Folgen der Politik Hitlers bedeutete neben der Aussöhnung und
Verständigung mit deren Opfern immer auch Solidarität mit den Menschen, die we-
gen ihrer deutschen Volkszugehörigkeit für die Politik Hitlerdeutschlands kollekti-
ver Haftung, oft sogar kollektiver Rache ausgesetzt waren.

20 Jahre nach der Berufung des ersten Aussiedlerbeauftragten und 63 Jahre nach
Kriegsende stellte sich die Fachkonferenz der Frage nach der weiteren Perspektive
einer Politik, die dem ursprünglichen Anliegen der Kriegsfolgenbewältigung zeitge-
mäß verpflichtet bleiben will. Deshalb lautete die Frage, die über dieser Konferenz
stand:

„Wie können wir es ermöglichen, dass die bisherigen Ergebnisse der Aus-
siedlerpolitik zu Bausteinen zukunftsweisender Strukturen werden, etwa im
Rahmen des europäischen Einigungsprozesses oder bei der Entwicklung
zivilgesellschaftlicher Beziehungen zu den Nachfolgestaaten der Sowjet-
union?“

Die Beiträge und Diskussionen zeigen: Die Förderung der deutschen Minderhei-
ten in den Herkunftsgebieten der Aussiedler kann einen Beitrag zur Entwicklung
solch zukunftsweisender Konzepte leisten. Im Zusammenhang mit dem europäi-
schen Einigungsprozess erscheint es dabei lohnend, auf die Ursprünge europäi-
scher Siedlungsgeschichte zu blicken. Ehe das Fieber des Nationalismus die Staaten
Europas befiel und namentlich der deutsche Chauvinismus in die Katastrophen des
Zweiten Weltkrieges führte, konnten deutsche Siedlungen vielerorts als Beitrag zur
Erschließung des Kontinents und zur Förderung kulturellen Fortschritts gelten.
Auch wenn es kaum Möglichkeiten gibt, an diese ursprünglichen Verhältnisse un-
mittelbar anzuknüpfen, so scheint es dennoch angemessen, wenn das zusammen-
wachsende Europa sich dieses Erbes aus vornationalistischen Zeiten bewusst bleibt.
Hier sind Beispiele von Multinationalität und gewachsener Multikulturalität zu fin-
den, die zur Entwicklung eines europäischen Identitätsverständnisses wertvolle Bei-
träge leisten können.

Aus diesem Erbe erwächst eine grundsätzliche Verpflichtung zum Schutz und zur
Förderung autochthoner Minderheiten in Europa. Insofern war es folgerichtig, die
Anliegen der Aussiedlerpolitik und die der Minderheitenförderung zusammenzu-
führen. Die Verpflichtung zur Unterstützung deutscher Minderheiten in den Her-
kunftsgebieten der Aussiedler wird so immer mehr zum Bestandteil eines minder-
heitenpolitischen Grundansatzes, der die vier autochthonen Minderheiten in
Deutschland (Dänen, Sorben, Friesen sowie deutsche Sinti und Roma) ebenso ein-
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bezieht wie die seit Jahrzehnten erfolgreiche Förderung der deutschen Nordschles-
wiger in Dänemark.

In diesem Zusammenhang hat die Fachkonferenz die Minderheitenpolitik im
deutsch-dänischen Grenzland als vorbildlich für andere europäische Regionen her-
ausgestellt. Hierfür gibt es gute Gründe, insbesondere mit Blick auf die dort prakti-
zierte Erhaltung und Pflege der Mehrsprachigkeit.

Als schwieriges Problem erwies sich die Frage der Unterscheidung zwischen au-
tochthonen und „neuen“ Minderheiten und ihre Bedeutung für die Schutz- und
Förderverpflichtung des Staates. Es kann als wichtiges Ergebnis der Konferenz gel-
ten, dass die Sonderstellung der siedlungsgeschichtlich „alten“ nationalen Minder-
heiten und Volksgruppen gegenüber den „Immigranten in Gestalt von Wanderar-
beitern“2 (Luchterhandt) gewahrt bleiben muss, wenn das kulturelle Erbe der
Autochthonen nicht in den Strudel kurzfristiger migrationspolitischer Erwägungen
geraten soll.

Schließlich sei auf die notwendige Abgrenzung der Aussiedleraufnahme und Aus-
siedlerintegration von den Anliegen der Integration anderer Zuwanderergruppen
hingewiesen.

Die Konferenz hat die Sonderstellung der Aussiedlerpolitik innerhalb der Zuwan-
derungspolitik der Bundesrepublik Deutschland unterstrichen, ein Gesichtspunkt,
der nach Inkrafttreten des Zuwanderungsgesetzes im Jahre 2005 durch die weitge-
hende Zusammenfassung der Integrationsmaßnahmen für Aussiedler und Auslän-
der häufig übersehen wird.

Die Bundesregierung hat dem Erfordernis der Unterscheidung durch eine Ab-
grenzung der Aufgabengebiete der Beauftragten für Migration, Flüchtlinge und In-
tegration sowie des Beauftragten für Aussiedlerfragen und nationale Minderheiten
Rechnung getragen. Eine klare Differenzierung der Aufgabenfelder und eine eigen-
ständige Bewertung der jeweiligen Handlungserfordernisse scheinen auch für die
Zukunft wichtig.

2. Aussiedleraufnahme und Integration

Im Jahre 2008 betrug die Anzahl der aufgenommenen Spätaussiedler 4.362. Der
Zustrom der auf aussiedlerrechtlicher Grundlage zu uns kommenden Menschen
scheint damit seinen faktischen Abschluss erreicht zu haben, auch wenn für die
Deutschen aus den GUS-Ländern die pauschale Kriegsfolgenschicksalsvermutung
formal nicht aufgehoben wurde. Für die Fachtagung lagen die Herausforderungen
der Zukunft deshalb nicht mehr in der Bewältigung großer Aufnahmezahlen, son-
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dern in verbliebenen Fragen der Integration, in ungelösten humanitären Problemen
des Aufnahmeverfahrens und in der Entwicklung des landsmannschaftlichen
Selbstverständnisses sowie der Selbstorganisation von Aussiedlern.

Eine eindrucksvolle Bilanz des bisherigen Aufnahme- und Integrationsgesche-
hens lieferte die Diskussionsgrundlage. Seit Bestehen der Bundesrepublik Deutsch-
land wurden insgesamt 4,5 Millionen Aussiedler aufgenommen. Tabelle 1 gibt einen
Überblick über die Verteilung auf die wichtigsten Herkunftsgebiete.

Es wird deutlich, dass die größten Zuwanderungsströme aus der ehemaligen
UdSSR, aus Polen und aus Rumänien kamen. Die Integrationsvoraussetzungen wa-
ren dabei unterschiedlich. Insbesondere bei den russlanddeutschen Spätaussiedlern
führte der weitgehende Verlust deutscher Sprachkenntnisse, der vor allem auf die
langjährige Unterdrückung deutscher Sprachvermittlung zurückzuführen ist, zu be-
sonderen Herausforderungen der sprachlichen Integration.

Der Umstand, dass fehlende deutsche Sprachkenntnisse zunehmend zum Auf-
nahmehindernis von Spätaussiedlern und ihren Angehörigen wurden (Übersicht in
Anlage 2), war auf der Fachtagung Gegenstand kritischer Diskussionen.

Es bleibt problematisch, dass der deutsche Sprachverlust, der bei den Russland-
deutschen meist Folge erlittener Repressionen ist, zum Aufnahmehindernis für
Menschen werden kann, denen man gerade wegen der erlittenen Repressionen
grundsätzlich Aufnahmemöglichkeit in Deutschland und Zugang zur deutschen
Staatsbürgerschaft einräumen möchte. Auch wenn in der Debatte Härtefallregelun-
gen für das Aufnahmeerfordernis familiär vermittelter Sprachkenntnisse gefordert
wurden, erscheint es unwahrscheinlich, in diesem Punkte Änderungen der Rechts-
lage zu erreichen. Der Gesetzgeber sieht den Nachweis familiär vermittelter Sprach-
kenntnisse beziehungsweise die Forderung nach Erwerb deutscher Sprachkennt-
nisse im Herkunftsgebiet überwiegend unter dem Gesichtspunkt der Integration in
Deutschland. Die Debatte lieferte auch wenig Hinweise auf einen praktikablen Aus-
bau von Härtefallregelungen für das Aufnahmeerfordernis des Spracherwerbs.

Gleichwohl hat die Fachtagung auf weitere Härtefallsituationen im Spätaussied-
leraufnahmeverfahren aufmerksam gemacht und eine Bearbeitung durch den Ge-
setzgeber empfohlen. Hierzu gehören Familientrennungen, die entstehen, weil un-
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Tabelle 1
Aussiedleraufnahme von 1950 – 2008 nach Herkunftsgebieten
(vgl. ausführliche Übersicht in Anlage 1)

Gesamt ehemalige Polen Rumänien Ehemalige Ehemaliges Ungarn Andere

UdSSR Cˇ SFR Jugoslawien Länder

4.499.301 2.352.044 1.445.030 430.192 104.620 90.370 21.41 55.627



mittelbaren Nachkommen von nach Deutschland übergesiedelten Spätaussiedlern
eine nachträgliche Aufnahme in den Aufnahmebescheid verwehrt bleibt und sie da-
durch selbst nach tragischen familiären Entwicklungen gehindert sind, zu ihren El-
tern in Deutschland nachzusiedeln.

Angesichts der insgesamt stark zurückgegangenen Aufnahmezahlen – der Spät-
aussiedlerzuzug ist innerhalb der Zuwanderungsstatistik inzwischen zu einer nach-
rangigen Größe geworden – sollten Möglichkeiten gesucht werden, für derartige
Fälle humanitäre Erleichterungen bei der Aussiedleraufnahme zu suchen. Insgesamt
scheint das Vertriebenenrecht einer Überarbeitung zu bedürfen, um es den aktuel-
len Handlungserfordernissen anzupassen.

Als gravierendes Defizit bei der bisherigen Aussiedlerintegration wurde die Frage
der Anerkennung beruflicher Befähigungsnachweise, die in den Herkunftsgebieten
abgelegt oder erworben worden waren, diskutiert. Spätaussiedler haben zwar einen
Rechtsanspruch auf ein Anerkennungsverfahren,3 nicht jedoch ein Recht auf Aner-
kennung.

Die während der Konferenz erläuterten Vorhaben, zu denen sich das Bundesamt
für Migration und Flüchtlinge im Rahmen des Nationalen Integrationsplanes ver-
pflichtet hat, lassen auch für die berufliche Integration der Spätaussiedler Fort-
schritte erwarten. So wird das Bundesamt ein Konzept zur beruflichen Integration
zugewanderter Akademiker erarbeiten und dabei insbesondere auf das Anerken-
nungsverfahren von Bildungsabschlüssen und auf die fachliche und sprachliche
Nachqualifizierung eingehen.

Für die Integration russlanddeutscher Zuwanderer spielt der deutsche Spracher-
werb eine Schlüsselrolle. Aus der Perspektive der Spätaussiedler haben sich die An-
gebote der sprachlichen Integration mit Inkrafttreten des Zuwanderungsgesetzes
und der Einführung allgemeiner Integrationskurse zunächst tendenziell verschlech-
tert (Rückgang des Stundenvolumens von 900 Stunden auf 600 Stunden). Mittler-
weile besteht allerdings wieder aufgrund von Wiederholungsmöglichkeiten ein Ge-
samtpotential von 900 Stunden Sprachkurs. Es wird angesichts geringer
Aufnahmezahlen in Zukunft darauf ankommen, auch im Rahmen nachholender In-
tegration mit aussiedlerspezifischen Angeboten wie dem auf der Grundlage von § 9
(4) BVFG entwickelten Konzept „Identität und Integration plus“ verbliebene
Kommunikationsprobleme mit den Einheimischen zu überwinden.

Da in den zukünftigen Integrationskonzepten den „Migrantenselbstorganisatio-
nen“ eine bedeutsamere Rolle zugewiesen werden soll, hätten die Strukturen der
Landsmannschaften des Bundes der Vertriebenen wie auch Aussiedlervereine und
Verbände, die als Aussiedlerorganisationen in Deutschland tätig sind, eine breitere
Würdigung während der Fachtagung verdient. Demgegenüber waren die Dachver-
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bände der deutschen Minderheiten weitgehend an der Konferenz beteiligt. Es gab
erfreuliche Begegnungsmöglichkeiten zwischen anwesenden Vertretern der Lands-
mannschaften der Aussiedler und entsprechenden Organisationen der deutschen
Minderheiten ihrer Herkunftsgebiete.

Die Partnerschaft zwischen landsmannschaftlichen Aussiedlerorganisationen in
Deutschland und den Organisationen der deutschen Volksgruppen in den jeweili-
gen Herkunftsregionen dürfte für die zukünftige Aussiedler- und Minderheitenar-
beit von besonderer Bedeutung sein. Insofern kann die Unterzeichnung von Part-
nerschaftsdokumenten zwischen der Landsmannschaft der Deutschen aus Russland
und dem russlanddeutschen Dachverband IVDK aus der Russischen Föderation am
Rande der Tagung als ein zukunftsweisendes Zeichen gelten.

3. Förderung der deutschen Minderheiten in den Herkunftsgebieten
der Aussiedler und in Dänemark

3.1 Allgemeiner Vergleich der Förderung deutscher Minderheiten

Das Aufgabengebiet des Beauftragten der Bundesregierung für Aussiedlerfragen
und nationale Minderheiten umfasst seit einigen Jahren die Betreuung sowohl der
deutschen Minderheiten in den Herkunftsgebieten der Aussiedler (Staaten der ehe-
maligen Sowjetunion, mittelosteuropäische Staaten) wie auch der deutschen Nord-
schleswiger in Dänemark. Da in den unterschiedlichen Ländern vergleichbare An-
liegen verfolgt werden, ist es naheliegend, auch Art und Umfang der durch den
deutschen Staat gewährten Förderung zum Gegenstand vergleichender Betrachtun-
gen zu machen.

Dabei ist die Vorgeschichte der Gewährung von Leistungen des deutschen Staa-
tes für die deutsche Minderheit in Dänemark und für die deutschen Minderheiten
aus den Aussiedlerregionen jeweils unterschiedlich.

Die Förderung der Deutschen in Dänemark geschieht auf der Grundlage der
Bonn-Kopenhagener Vereinbarungen aus dem Jahre 1955 und folgt dem Anliegen
des Ausgleichs zwischen den Minderheiten im deutsch-dänischen Grenzland. Die-
ses Konzept hat sich als so erfolgreich erwiesen, dass es – wie die Bundeskanzlerin
betonte – als Vorbild für andere europäische Regionen gelten kann.

Verglichen mit der seit über 50 Jahren praktizierten Förderung der deutschen
Minderheit in Dänemark durch die deutsche Regierung und der entsprechenden
Förderung der dänischen Minderheit in Deutschland durch die dänische Regierung
sind die Unterstützungsleistungen für die Deutschen im Rahmen der Aussiedlerpo-
litik jüngeren Datums. Dessen eingedenk sollen die aktuellen Förderleistungen ver-
glichen werden. Nachfolgende Tabellen mögen hierzu einen Einblick geben.
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Tabelle 2 Anzahl der Angehörigen der deutschen Minderheiten nach Stand der jeweils aktuell-

sten Volkszählung/Schätzung (Stand 31.12.2007)

Deutsche Minderheit Anzahl

in Dänemark 15.000

in den Nachfolgestaaten der Sowjetunion

- Russische Föderation 600.000

- Kasachstan 220.000

- Kirgisistan 15.000

- Usbekistan 10.000

- Baltikum 8.000

- Ukraine 30.000

in den mittelosteuropäischen Staaten der EU

- Rumänien 60.000

- Polen 300.000

- Ungarn 60.000

- Tschechien 50.000

- Slowakische Republik 15.000

Tabelle 3 Förderung der deutschen Minderheiten durch Mittel des Bundesministeriums des In-

nern (BMI) und des Auswärtigen Amtes (AA) im Jahre 2007 (Mio. Euro)

Deutsche Förderung BMI Förderung AA Gesamt
Minderheit in

Dänemark 11,6 – 11,6 

Russische 
Föderation 9,331 1,154 10,485

Kasachstan 3,279 0,306 3,585

Ukraine 1,271 0,243 1,514

übrige GUS

und Baltikum 1,024 0,198 1,222

Rumänien 1,685 0,675 2,360

Polen 0,026 1,589 1,615

Ungarn 0,401 0,411 0,812

Tschechien 0,423 0,110 0,533

Slowakei 0,207 0,019 0,226

Serbien, Kroatien,

Slowenien 0,115 0,073 0,188

Bezieht man die in Tabelle 3 ausgewiesenen Förderleistungen für die jeweiligen
Länder auf den zahlenmäßigen Bestand der dort lebenden deutschen Minderheit,
so ergeben sich erhebliche Unterschiede in den Pro-Kopf-Leistungen (zum Beispiel
Dänemark: 773,- Euro pro Person, Polen: 5,38 Euro pro Person im Jahre 2007).
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Diese Unterschiede erklären sich teilweise durch unterschiedliche Fördersituatio-
nen. So bedarf die Finanzierung des deutschen Schulwesens in Dänemark eines er-
heblichen Mitteleinsatzes, die deutsche Minderheit in Polen verfügt noch über Ver-
mögensrückflüsse aus der Wirtschaftsförderung der 1990er Jahre. Bei der
Bewertung der einzelnen Förderhöhen sind auch die Unterschiede im Niveau der
Minderheitenförderung zu berücksichtigen, die die angeführten Staaten selbst lei-
sten.

Aber selbst bei Berücksichtigung aller derartiger Gesichtspunkte ist nicht zu über-
sehen: Die Förderung der deutschen Minderheit in Dänemark wurde seinerzeit als
Daueraufgabe anerkannt und hat damit über die Jahre eine stabile Ausstattung er-
fahren, deren Anstieg der allgemeinen Kostenentwicklung folgte. Demgegenüber
verlief die Förderung der deutschen Minderheiten in den Herkunftsgebieten der
Aussiedler, wie die nachfolgende Abbildung (Abbildung 1) zeigt, ohne vergleichbare
Kontinuität. Nach den beachtlichen Zuwächsen der ersten Jahre erfolgte nach 1998
ein dramatischer Rückgang. Es verblieb ein Restposten des ursprünglichen Pro-
gramms, der in der laufenden Regierungsperiode (2006–2008) weitgehend konstant
gehalten werden konnte.

Der in Abbildung 1 ausgewiesene Zahlenverlauf lässt sich nicht hinreichend
durch die im angegebenen Zeitraum erfolgte Aussiedlung vieler Deutscher erklären.
Es kann zwar richtigerweise darauf verwiesen werden, dass der Förderbedarf in
wichtigen Bereichen aufgrund der wirtschaftlichen Konsolidierung der Herkunfts-
staaten rückläufig war, die Unterschiede zwischen der Höhe des Mitteleinsatzes für
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die Minderheit in Dänemark einerseits und für die Minderheiten in den osteuropäi-
schen beziehungsweise nachsowjetischen Herkunftsstaaten der Aussiedler anderer-
seits lassen sich aber letztlich nur mit weitgehenden Unterschieden im Selbstver-
ständnis deutscher Minderheitenförderung erklären.

Während man die Förderung der Minderheiten im deutsch-dänischen Grenzland
von Anfang an als eine auf Dauer angelegte Verpflichtung sah (Abbildung 2), wurde
die Förderung deutscher Minderheiten im Rahmen der Aussiedlerpolitik über Jahre
offenbar nur als zeitlich begrenzte Maßnahme zur vorübergehenden Kompensation
unmittelbarer Kriegsfolgen betrachtet. Eine solche Sichtweise scheint im Ergebnis
der Fachtagung nicht haltbar.

Wer auf eine nachhaltige Wirkung bisheriger Hilfenpolitik setzt, muss auch am
Fortbestand der unterstützten deutschen Volksgruppen ein Interesse haben. Schon
deshalb empfiehlt es sich, ein Verständnis deutscher Minderheitenförderung zu ent-
wickeln, das sowohl für die Deutschen in Dänemark als auch für die Deutschen in
den Herkunftsgebieten der Aussiedler gilt.

Die verständigungspolitische Bedeutung der deutschen Minderheit in Oberschle-
sien ist keinesfalls geringer als die der deutschen Nordschleswiger Dänemarks. So
stellt sich unabweisbar die Aufgabe, auch eine Vergleichbarkeit der Förderung zu er-
reichen.
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3.2. Von der materiellen Unterstützung zur Identitätserhaltung und Gemeinschafts-
förderung – Entwicklung der Hilfenpolitik

Während der vergangenen zwei Jahrzehnte haben sich die Erfordernisse der Hil-
fenpolitik für die deutschen Minderheiten in den Herkunftsgebieten der Aussiedler
erkennbar verändert. Anfang der 1990er Jahre wurden insbesondere existenzsi-
chernde materielle Hilfen benötigt, um den Deutschen vor Ort einen wahrnehmba-
ren Ausgleich für erlittenes Kriegsfolgenschicksal zu bieten und in einer Lage, die
durch die gesellschaftlichen und politischen Umbrüche jener Zeit gekennzeichnet
war, ihren Bleibewillen zu stärken.

Heute stellt sich die Frage nach humanitärer Hilfe und existentieller Absicherung
immer weniger. Dafür rückt das Problem der Bewahrung der kulturellen Identität
der deutschen Minderheiten, die durch die umfängliche Aussiedlung nicht nur zah-
lenmäßig stark dezimiert wurde, sondern auch wichtige kulturtragende Persönlich-
keiten verloren hat, stärker in den Vordergrund. Wie sichert man die kulturelle Iden-
tität und Kulturautonomie der deutschen Volksgruppen in den Herkunftsgebieten
und welche Konsequenzen hat dieses Bemühen für die Förderpolitik des deutschen
Staates?

Eine weitgehend anerkannte Bedeutung hat in diesem Zusammenhang die Förde-
rung der Pflege nationalspezifischer Traditionen und der Sicherung verbandsorga-
nisatorischer Strukturen der Minderheit. Hier setzt die seit längerem geleistete Un-
terstützung gemeinschaftsfördernder Maßnahmen und der Begegnungsarbeit an. In
den letzten Jahren wurde zunehmend erkannt, dass in diesem Zusammenhang der
Jugend herausgehobene Beachtung geschenkt werden sollte und dass insbesondere
unter den russlanddeutschen Minderheiten der Nachfolgestaaten der Sowjetunion
die Herausbildung einer kulturellen Elite (Avantgarde) Förderung verdient, einer
Elite, die die eigene kulturelle Identität wirkungsvoll vertreten und das Selbstver-
ständnis der Volksgruppe nachdrücklich entwickeln kann.

Bedeutung der Sprachbindung
Von zentraler Bedeutung für die Erhaltung der kulturellen Identität ist die beson-

dere, möglichst muttersprachliche Bindung an die deutsche Sprache (oft in Verbin-
dung mit ihren jeweiligen mundartlichen Ausprägungen).

Bezüglich der deutschen Sprachbindung der Minderheiten hat es während der zu-
rückliegenden 20 Jahre relativ wenige Fortschritte, aber beträchtliche Verluste gege-
ben. Mit dem zahlenmäßigen Rückgang der Angehörigen der Vorkriegsgeneratio-
nen verschwinden vielerorts authentische Sprachträger, ohne dass die Chance auf
adäquaten Nachwuchs bestände. In der ehemaligen Sowjetunion, aber auch in Polen
war eine deutsche Sprachweitergabe im Sinne eines nationalen Identitätsbekenntnis-
ses jahrzehntelang unterdrückt beziehungsweise behindert, was zu sprachlicher As-
similation führte. Der Versuch, Deutsch als Muttersprache wiederzubeleben und
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den deutschen Sprachgebrauch zu rehabilitieren, hat in Polen bisher nur völlig un-
zureichende Ergebnisse gebracht. In Russland und den anderen Nachfolgestaaten
der Sowjetunion erscheint jedes Bemühen um ein Wiederherstellen einer deutschen
Muttersprachbindung unter den Russlanddeutschen unrealistisch. Die Zahl wirkli-
cher Muttersprachler in der Volksgruppe wäre viel zu gering. Die Russlanddeut-
schen definieren sich selbst kaum noch als Sprachgemeinschaft, ihr Selbstverständ-
nis wird von der gemeinsamen Herkunft und der gemeinsamen Verfolgungs-
geschichte, aber immer weniger durch Sprachbezüge bestimmt.

Für die Russlanddeutschen sollte deshalb nach einem Leitbild für deutsche
Sprachbindung gesucht werden, das hinreichende Identitätssicherung ermöglicht,
auch wenn es gegenwärtig die Muttersprachlichkeit noch nicht wiederherstellen
kann.

In Ungarn und Rumänien ist die Ausgangslage bezüglich Akzeptanz und Sprach-
bindung für Deutsch immer günstiger gewesen. Dennoch lässt sich selbst in diesen
Ländern die Tendenz einer schleichenden sprachlichen Assimilation feststellen, die
überwiegend aus den Erfordernissen des modernen Alltags wie Dominanz der
Amtssprache und des Berufslebens, Mobilitätsbedürfnisse und anderes mehr folgt.

Es ist deshalb bei allen deutschen Minderheiten wichtig, dass der identitätsstif-
tende Charakter der deutschen Sprache als unverzichtbar erkannt wird und in den
einschlägigen Bildungskonzepten für die nachwachsenden Generationen angemes-
sen Berücksichtigung findet. Dabei ist es für eine deutsche Volksgruppe relativ we-
nig identitätsfördernd, wenn Deutsch nur als Fremdsprache vermittelt wird und
seine Stellung im allgemeinbildenden Schulwesen in Konkurrenz zu anderen
Fremdsprachen angeboten, insbesondere zu Englisch, behaupten muss.

Die Vermittlung deutscher Sprache sollte unter den Angehörigen der deutschen
Minderheit zuerst als Beitrag zur Identitätspflege wahrgenommen werden können.
Das heißt, sie muss alle Bildungsschichten gleichermaßen erreichen, im möglichst
frühen Vorschulalter beginnen und auf das Erreichen von Mehrsprachigkeit ausge-
richtet sein. Bedauerlicherweise spielt dieses Verständnis deutscher Sprachpflege in
unserer Minderheitenförderung eine untergeordnete Rolle. Während Konzepte der
Mehrsprachigkeit bei der Integration von fremdsprachigen Zuwanderern in
Deutschland zunehmende Beachtung finden, besitzt die Förderung der Mehrspra-
chigkeit in den Herkunftsgebieten der Aussiedler im Rahmen der auswärtigen Kul-
turpolitik einen viel zu geringen Stellenwert.

Die Zahl der mehrsprachigen Menschen ist weltweit höher als die der einsprachi-
gen. Auch für das zusammenwachsende Europa prognostizieren Experten eine zu-
nehmende Bedeutung der Mehrsprachigkeit. Deshalb kann Mehrsprachigkeit im
vereinten Europa schon heute als besonderer Standortvorteil gelten. Ungeachtet of-
fener Zuständigkeitsfragen sollte die deutsche Sprachförderung im Sinne der Eta-
blierung von Mehrsprachigkeit und der Sicherung kultureller Identität Schwerpunkt
zukünftiger Förderung der deutschen Minderheiten sein.
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Förderung unter Diasporabedingungen
Das klassische Verständnis nationaler Minderheiten geht von besonderen Sied-

lungsgebieten aus, in denen die jeweilige Volksgruppe ihre angestammte Heimat
hat. Die Russlanddeutschen sind durch Deportation und Unterdrückung ihrer ur-
sprünglichen Siedlungsgebiete beraubt worden. Auch wenn im Ergebnis neue Orte
verstärkter Siedlungskonzentration entstanden sind, hat unsere Minderheitenpolitik
hier von Anfang an Wege suchen müssen, die der weitgehenden Zerstreuung Rech-
nung tragen. Das System von Begegnungszentren und Begegnungsstätten (allein
450 Begegnungsstätten auf dem Gebiet der Russischen Föderation von Magadan im
Fernen Osten bis nach St. Petersburg und Kaliningrad), das sich in den letzten 20
Jahren dank deutscher Förderung, aber auch auf der Basis der Finanzierung durch
regionale russische Administrationen entwickelt hat, kann als weitgehend beispiello-
ser Ansatz einer Minderheitenförderung unter Diasporabedingungen gesehen wer-
den. Die Probleme des Erhalts und der Steuerung solch dezentraler Infrastrukturen
sind beträchtlich. Gleichwohl sollte die Bedeutung dieses Lösungsansatzes nicht un-
terschätzt werden. In Zeiten allgemeiner Mobilitätserfordernisse wird die aus-
schließliche Fokussierung der Minderheitenförderung auf bestimmte Siedlungsge-
biete zunehmend problematischer. Das Konzept der Begegnungsstätten als
Kristallisationspunkte in der Zerstreuung scheint eine Antwort auf diese Herausfor-
derung. Auch der Schaffung gemeinsamer Informationsräume kommt dabei eine
besondere Bedeutung zu. Hier bieten moderne Kommunikationsmittel, insbeson-
dere das Internet, Möglichkeiten, deren Nutzung zukünftig Förderung und Unter-
stützung verdient.

Partnerschaften 
Für die Erhaltung und Förderung der deutschen Minderheiten in den Herkunfts-

gebieten der Aussiedler können Partnerschaften nach Deutschland beziehungsweise
in den deutschsprachigen Raum wichtige Beiträge leisten. Hier kommt den Lands-
mannschaften und Verbänden der Aussiedler eine besondere Bedeutung zu.

Derartige Verbindungen können sowohl in den Herkunftsgebieten wie auch in
Deutschland zum Erhalt und zur Entwicklung der jeweils spezifischen deutschen
Volksgruppenkultur beitragen. Sie können ferner die Brückenfunktion von Aus-
siedlern und deutschen Minderheiten stärken. Die zukünftige Minderheitenförde-
rung sollte deshalb in der Unterstützung derartiger Partnerschaften ein wichtiges
Anliegen sehen.

3.3 Zwischenstaatliche Zusammenarbeit bei der Förderung deutscher Minderheiten

Bereits vor dem Fall des Eisernen Vorhangs konnte die in den Bonn-Kopenhage-
ner Erklärungen von 1955 vereinbarte deutsch-dänische Zusammenarbeit als be-
merkenswertes Beispiel einer zwischenstaatlichen Übereinkunft zur Minderheiten-
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politik gelten. Es gehört zu den besonderen Verdiensten der deutschen Politik der
1990er Jahre, dass sie die Solidarität mit den vom Kriegsfolgenschicksal betroffenen
Deutschen in der Sowjetunion und in den mittelosteuropäischen Staaten immer im
kooperativen Einvernehmen mit den jeweiligen Titularnationen wahrgenommen
hat. Das fand seinen Niederschlag in einer Vielzahl von bilateralen Verträgen, Erklä-
rungen und Protokollen. Wichtiger Bezugspunkt dieser Übereinkünfte war zu-
nächst die gemeinsame Überzeugung, dass das Recht nationaler Minderheiten auf
Wahrnehmung und Entfaltung ihrer kulturellen Identität untrennbarer Bestandteil
des allgemeinen Menschenrechtsverständnisses ist.4 Auf dieser Grundlage hat auch
das Anliegen der Förderung deutscher Minderheiten in unterschiedlicher Form Ein-
gang in verschiedene zwischenstaatliche Übereinkommen gefunden.

Die Tabellen in den Anlagen 3 und 4  geben einen Überblick über die wichtigsten
derartigen Vereinbarungen. Ausgewiesen sind darin auch einige Abkommen, bei
denen eine besondere Relevanz für die Anliegen deutscher Minderheiten erwartet
werden kann, auch wenn dieser Aspekt keine ausdrückliche Berücksichtigung fand.
Vergleicht man die vorliegenden Übereinkünfte, so lassen sich neben vielen Ge-
meinsamkeiten auch charakteristische Besonderheiten feststellen.

Innerhalb der mittelosteuropäischen Staaten fällt Ungarn als ein Vertragspartner
auf, mit dem neben den allgemeinen Verpflichtungen nachfolgend konkrete Verein-
barungen zur Sprachförderung der deutschen Minderheit vorliegen und wo die
deutsche Minderheit ausdrücklich Erwähnung in dem zweiseitigen Kulturabkom-
men fand.

Demgegenüber hat in den Beziehungen zu Polen, dem mittelosteuropäischen
Staat mit der zahlenmäßig größten deutschen Minderheit, das Anliegen nur im frü-
hen Nachbarschafts- und Freundschaftsvertrag Berücksichtigung gefunden.

Fast alle Vereinbarungen beschränken sich nicht auf die Zusicherung der Be-
standsrechte der deutschen Minderheit, sondern betonen auch die Förderpflichten
der Titularnation gegenüber ihrer deutschen Minderheit beziehungsweise erkennen
ausdrücklich das Recht des deutschen Staates auf Unterstützung der deutschen
Minderheit an.

Zur Abstimmung anstehender Fragen und Konzepte auf politischer Ebene konn-
ten mit einigen Herkunftsstaaten gemischte Regierungskommissionen für Angele-
genheiten der im Lande lebenden deutschen Minderheiten gebildet werden. Regel-
mäßige Kommissionssitzungen finden mit den Staaten Russland, Kasachstan und
Rumänien statt. Die Regierungskommissionen mit der Ukraine, Kirgisistan und Us-
bekistan sind aus unterschiedlichen Gründen in jüngerer Zeit selten zusammenge-
kommen.
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Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass die zwischenstaatliche Kooperation
in Angelegenheiten der deutschen Minderheit mit Russland und Kasachstan im
GUS-Bereich und mit Ungarn und Rumänien im mittelosteuropäischen Bereich als
besonders intensiv gelten kann.

4. Europäische und deutsche Minderheitenpolitik

Die Fachtagung hat die Bedeutung der Zeitenwende 1989/90 für die Minderhei-
tenpolitik in Europa erneut deutlich werden lassen. Die Souveränisierung der Staa-
ten des ehemaligen Ostblocks hat in diesen Ländern auch nationalen Identitätsfra-
gen, die bisher im Schatten der verordneten kommunistischen Staatsideologie
standen, neues Gewicht gegeben. So war der Umbruchsprozess der 1990er Jahre
mancherorts von erheblichen nationalistisch motivierten Auseinandersetzungen be-
gleitet.

Für die erweiterte Europäische Union entsteht so die Herausforderung, die tradi-
tionelle Siedlungsvielfalt des mittelost- und südosteuropäischen Raumes in überzeu-
gender Weise in das europäische Regelungs- und Institutionengefüge einzubauen.
In diesem Zusammenhang spielen die Konzepte der Minderheitenpolitik eine ent-
scheidende Rolle.

Die Konferenz hat ferner erkennbar werden lassen, dass für die Entwicklung der
europäischen Minderheitenpolitik die Vorbildwirkung nationaler und zwischen-
staatlicher Lösungen von entscheidender Bedeutung ist. Aus diesem Grunde erhal-
ten die Bemühungen der deutschen Bundesregierung zur Unterstützung deutscher
Minderheiten im Ausland wie auch zur Förderung der vier autochthonen nationalen
Minderheiten in Deutschland ein durchaus exemplarisches Gewicht. Die Frage, wie
Deutschland die Verantwortung für die deutschen Minderheiten fortschreibt, die es
einmal aus Gründen der Kriegsfolgenbewältigung übernommen hat, wird dabei
ebenso Aufmerksamkeit verdienen, wie der Umgang des Bundes und der Länder
mit den Verpflichtungen des Minderheitenschutzes, die Deutschland im Rahmen
der einschlägigen Europaratsübereinkommen eingegangen ist.

Vor diesem Hintergrund verdient das Votum der Minderheitenverbände, die auf
der Konferenz einen Bedeutungsverlust der Minderheitenpolitik während der letz-
ten Jahre konstatierten, besondere Beachtung. Ebenso sollte der Hinweis der Min-
derheitenvertreter ernst genommen werden, dass die Förderungsverantwortung für
die autochthonen Minderheiten unseres Landes im Rahmen des Föderalismus eine
Fragmentierung erfährt, die vor allem deshalb problematisch wirkt, weil in der Tei-
lung der Zuständigkeiten das politische Verständnis für das Gesamtanliegen der
Minderheitenpolitik verloren zu gehen droht.

Die Überwindung dieser Aufgabensplitterung oder zumindest die konzeptionelle
Zusammenführung der Verantwortlichkeiten kann deshalb als wichtige Gestal-
tungsaufgabe der Zukunft gelten.
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Anlage 1: Aussiedleraufnahme 1950 – 2008 



Anmerkungen:
- Die Daten wurden anhand vorliegender Originaldokumente teilweise korrigiert.
- Seit 1950 wurden zur Ermittlung der Daten unterschiedliche Zählverfahren angewendet, ab 1991

sind nur noch die auf die Bundesländer verteilten Personen erfasst. Bis 1990 gibt es daher Differen-
zen zu den weiteren statistischen Erhebungen.

- Ab 1991 sind Personen mit Herkunftsstaaten wie „westliches Ausland“ oder „Deutschland“ dem
originären Aussiedlungsgebiet zugeordnet.
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254 Anlage 3: Zwischenstaatliche Erklärungen und Vereinbarungen
der Bundesregierung betreffend die Belange der deutschen 

Minderheiten in den mittelosteuropäischen Staaten
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256 Anlage 4: Zwischenstaatliche Erklärungen und Vereinbarungen der
Bundesregierung betreffend die Belange der deutschen Minderhei-

ten in den Nachfolgestaaten der Sowjetunion
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